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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für Juni 2019
Bereits vor mehr als 10 Jahren wurde durch das „Gesetz zur Modernisierung 
des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen“ das Eigenkapi-
talersatzrecht aufgehoben. Und endlich gibt es erste Entscheidungen zur 
steuerlichen Berücksichtigung ausgefallener Finanzierungshilfen eines 
GmbH-Gesellschafters, in denen der Bundesfinanzhof eine Neuorientie-
rung vorgenommen hat. Dieser Rechtsprechung hat sich die Finanzverwal-
tung nun angeschlossen. 

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Tragen Eltern wegen einer Unterhaltsverpflichtung die Krankenversiche-
rungsbeiträge ihres Kindes, können sie diese mitunter als eigene Beiträge 
steuermindernd absetzen. Der Bundesfinanzhof hatte die Hürden für diese 
steuerzahlergünstige Gestaltung in 2018 deutlich erhöht, was die Finanzver-
waltung nun aber abgelehnt hat.

�� Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg unter-
liegt der Gewinn aus der Veräußerung einer langjährig zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Eigentumswohnung auch dann nicht der Einkommen-
steuer, wenn sie vor der Veräußerung kurzzeitig vermietet wurde.

�� Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter sind auch zu 
berücksichtigen, wenn die Einnahmen den Übungsleiterfreibetrag in Höhe 
von 2.400 EUR pro Jahr nicht übersteigen. Dies setzt aber voraus, dass der 
Übungsleiter eine Gewinnerzielungsabsicht hat.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
Juni 2019. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

KV-Beiträge des Kindes als Sonderausgaben der Eltern:  
Günstige Verwaltungssicht bleibt

| Tragen Eltern wegen einer Unterhaltsverpflichtung die Basiskranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge ihres Kindes, für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, können sie diese als eigene 
Beiträge als Sonderausgaben steuermindernd absetzen. Der Bundesfinanzhof hatte die Hürden für 
diese Gestaltungsvariante in 2018 erhöht, was die Finanzverwaltung nun aber abgelehnt hat. |

In seiner Entscheidung hatte der Bundesfinanz-
hof zwar herausgestellt, dass die von den Eltern 
ansetzbaren Beiträge grundsätzlich auch die 
vom Arbeitgeber im Rahmen einer Berufsaus-
bildung einbehaltenen Basiskranken- und Pfle-
geversicherungsbeiträge umfassen. 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist jedoch 
Voraussetzung für den Steuerabzug, dass die 
Eltern die Beiträge des Kindes tatsächlich ge-
zahlt oder erstattet haben. Eine Leistung durch 
Sachunterhalt reicht (im Gegensatz zur Mei-
nung der Finanzverwaltung) nicht aus. 

Zum anderen bedarf es im Hinblick auf die Un-
terhaltsverpflichtung bei volljährigen, in Aus-
bildung befindlichen Kindern – ggf. unter An-
rechnung deren eigener Einkünfte und Bezüge 
– einer im Einzelfall zu überprüfenden Unter-
haltsbedürftigkeit.

Das Bundesfinanzministerium hat nun einer-
seits darauf hingewiesen, dass die Rechtspre-
chung dem Grunde nach im Einklang mit der 
bestehenden Verwaltungsansicht steht. Dort, 
wo der Bundesfinanzhof die Anspruchsvoraus-

setzungen aber strenger ausgelegt hat, ist die 
Entscheidung über den entschiedenen Einzel-
fall hinaus nicht anzuwenden.  

PRAXISTIPP | Das Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums ist zu begrüßen. Da die Finanz-
ämter an diese Ausführungen gebunden sind, 
wurde der Rechtsprechung ihre Brisanz genom-
men. 

Der Bundesfinanzhof ist an Verwaltungsanwei-
sungen allerdings nicht gebunden. Das bedeu-
tet: Sollte ein entsprechender Sachverhalt er-
neut vom Bundesfinanzhof zu entscheiden sein, 
dürfte dieser abermals seine strengeren Maß-
stäbe anlegen. Somit sind Eltern auf der sicheren 
Seite, wenn sie die Beträge in Form von Barun-
terhalt leisten.

Quelle | BMF-Schreiben vom 3.4.2019, Az. IV C 3 - S 

2221/10/10005 :005, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208267; BFH-

Urteil vom 13.3.2018, Az. X R 25/15

ALLE STEUERZAHLER

Kein privates Veräußerungsgeschäft bei kurzer Vermietung  
nach langjähriger Eigennutzung

| Der Gewinn aus der Veräußerung einer nach langjähriger Eigennutzung kurzzeitig vermieteten 
Eigentumswohnung innerhalb von zehn Jahren seit deren Erwerb ist nicht einkommensteuer-
pflichtig. Mit dieser Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg will sich das unterlegende 
Finanzamt aber nicht zufriedengeben. |

Hintergrund: Private Veräußerungsgeschäfte 
mit Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwi-
schen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr 

als zehn Jahre beträgt, unterliegen nach § 23 
Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes grund-
sätzlich der Spekulationsbesteuerung.
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Ausgenommen sind allerdings solche Wirt-
schaftsgüter, die

�� im Zeitraum zwischen Anschaffung und Ver-
äußerung ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken (1. Alternative) oder

�� im Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohn-
zwecken (2. Alternative) genutzt wurden.

�◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger hatte 2006 eine Eigentums-
wohnung gekauft und diese bis April 2014 durch-
gehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von 
Mai bis Dezember 2014 vermietete er diese an 
Dritte. Mit notariellem Kaufvertrag vom 17.12.2014 
verkaufte er die Wohnung.

Das Finanzamt ermittelte einen Veräußerungsge-
winn von 44.338 EUR. Nach Ansicht des Steuer-
pflichtigen war die Veräußerung jedoch nicht 
steuerbar, da er die Wohnung im Jahr der Veräu-
ßerung und in den beiden vorangegangenen Jah-
ren zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe. Eine 
„ausschließliche“ Nutzung zu eigenen Wohnzwe-
cken sei nicht erforderlich. Dieser Meinung hat 
sich das Finanzgericht Baden-Württemberg an-
geschlossen.

Nach Meinung des Finanzgerichts erfordert die 
2. Alternative (im Gegensatz zur 1. Alternative) 
keine Ausschließlichkeit der Eigennutzung. Un-

ter Berücksichtigung der Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs genügt ein zusammenhän-
gender Zeitraum der Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken, der sich über drei Kalenderjahre er-
streckt, ohne sie – mit Ausnahme des mittleren 
Kalenderjahrs – voll auszufüllen.

Da die (längerfristige) Vermietung vor Beginn 
des Dreijahreszeitraums unschädlich ist, ist es 
nicht nachvollziehbar, warum eine kurzzeitige 
Vermietung bis zur Veräußerung am Ende einer 
langjährigen Eigennutzung zur Steuerpflicht 
führen sollte. Vielmehr muss eine kurzzeitige 
Vermietung am Ende des Dreijahreszeitraums 
gerade dazu führen, dass die Veräußerung nicht 
der Einkommensteuer unterliegt. Insofern ist 
auch nicht zwischen einem steuerunschädli-
chen Leerstand und einer steuerschädlichen 
Vermietung zu differenzieren.

Beachten Sie | Das Finanzgericht hat gegen 
sein Urteil keine Revision zugelassen. Daher hat 
das Finanzamt Nichtzulassungsbeschwerde 
eingelegt, die inzwischen beim Bundesfinanzhof 
anhängig ist.

Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 7.12.2018, Az. 13 K 

289/17, NZB BFH unter Az. IX B 28/19, unter www.iww.de, Abruf-

Nr. 208013; FG Baden-Württemberg, PM Nr. 2/2019 vom 1.4.2019; 

BFH-Urteil vom 27.6.2017, Az. IX R 37/16

ALLE STEUERZAHLER

Zum Spendenabzug bei Schenkung unter Ehegatten  
mit Spendenauflage

| Ein Ehegatte kann eine Spende auch dann steuermindernd abziehen, wenn ihm der Geldbetrag zu-
nächst von seinem Ehepartner geschenkt wird. Dies setzt nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs je-
doch voraus, dass die Ehegatten zusammenveranlagt werden und wegen einer Auflage im Schenkungs-
vertrag die Verpflichtung besteht, den Geldbetrag an einen gemeinnützigen Verein weiterzuleiten. |

�◼ Sachverhalt

Ein Ehemann (EM) hatte seiner Ehefrau (EF) einige 
Monate vor seinem Tod 400.000 EUR geschenkt. 
Die Auflage: Die EF sollte hiervon 100.000 EUR 
der „B e.V.” sowie 30.000 EUR der gemeinnützi-
gen Organisation „C e.V.” zukommen lassen, was 
sie auch tat. 

Den bei der Zusammenveranlagung begehrten 
Spendenabzug lehnte das Finanzamt ab, da die 
EF die Zahlungen nicht freiwillig geleistet habe. 
Beim EM scheiterte der Abzug, weil die Zuwen-
dungsbestätigungen auf den Namen der EF lau-
teten. Dem schloss sich das Finanzgericht Düs-
seldorf an, nicht aber der Bundesfinanzhof.
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Der Bundesfinanzhof hat das Urteil des Finanz-
gerichts aufgehoben und die Sache an die Vor-
instanz zur weiteren Sachaufklärung zurück-
verwiesen. 

Der Begriff „Spende“ erfordert ein freiwilliges 
Handeln des Steuerpflichtigen. Hierfür genügt 
es grundsätzlich, wenn die Zuwendung auf-
grund einer freiwillig eingegangenen rechtli-
chen Verpflichtung geleistet wird. 

MERKE | Diese Voraussetzung ist noch erfüllt, 
wenn ein Steuerpflichtiger in einem mit seinem 
Ehegatten geschlossenen Schenkungsvertrag 
die Auflage übernimmt, einen Teil des geschenk-
ten Geldbetrags einer steuerbegünstigten Kör-
perschaft zuzuwenden.

Zudem setzt eine Spende ein unentgeltliches 
Handeln voraus. Daran fehlt es, wenn der Steu-
erpflichtige eine Gegenleistung des Zuwen-
dungsempfängers erhält; darüber hinaus aber 
auch dann, wenn die Zuwendung unmittelbar 
und ursächlich mit einem von einem Dritten ge-
währten Vorteil zusammenhängt. 

Beachten Sie | Darf der Steuerpflichtige (hier 
die EF) einen Teilbetrag behalten, ist dies aber 
kein Vorteil, der ursächlich mit der Weiterlei-
tungsverpflichtung aus einer im Schenkungs-
vertrag enthaltenen Auflage in Zusammenhang 
steht.

MERKE | Wer einen Geldbetrag als Schenkung 
mit der Auflage erhält, ihn einer steuerbegüns-
tigten Körperschaft zuzuwenden, ist hierdurch 
grundsätzlich nicht wirtschaftlich belastet und 
daher nicht spendenabzugsberechtigt. Etwas 
anderes gilt aber, wenn es sich bei den Parteien 
des Schenkungsvertrags um zusammenveran-
lagte Eheleute handelt. Denn hier kommt es 
nicht darauf an, welcher der Eheleute mit einer 
Zuwendung wirtschaftlich belastet ist.

Quelle | BFH-Urteil vom 15.1.2019, Az. X R 6/17, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 207824; BFH, PM Nr. 15 vom 20.3.2019

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter: Verluste sind  
grundsätzlich abziehbar

| Verluste aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter sind auch dann zu berücksichti-
gen, wenn die Einnahmen den Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 2.400 EUR pro Jahr nicht über-
steigen. Dies hat der Bundesfinanzhof entschieden. |

�◼ Sachverhalt

Ein Übungsleiter hatte Einnahmen von 108 EUR 
erzielt. Dem standen Ausgaben von 609 EUR ge-
genüber. Die Differenz (501 EUR) erklärte er in 
seiner Einkommensteuererklärung als Verlust 
aus selbstständiger Tätigkeit, den das Finanz-
amt nicht anerkannte. Begründung: Betriebs-
ausgaben oder Werbungskosten sind nur zu be-
rücksichtigen, wenn sowohl die Einnahmen als 
auch die Ausgaben den Übungsleiterfreibetrag  
übersteigen. Das Finanzgericht Mecklenburg-
Vorpommern und der Bundesfinanzhof sahen 
das allerdings anders.

Entschieden ist der Fall damit aber noch nicht. 
Denn das Finanzgericht muss nun im zweiten 
Rechtsgang klären, ob der Übungsleiter eine 
Gewinnerzielungsabsicht hatte. Diese Frage 
stellt sich, weil die Einnahmen im Streitjahr 
nicht einmal annähernd die Ausgaben gedeckt 
haben. Sollte das Finanzgericht zu der Über-
zeugung gelangen, dass keine Gewinnerzie-
lungsabsicht vorlag, wären die Verluste steuer-
lich nicht zu berücksichtigen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 20.11.2018, Az. VIII R 17/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 208619; BFH, PM Nr. 24 vom 2.5.2019
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FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Pkw-Privatnutzung: Besondere Herstellerliste für Listenpreis 
nicht maßgebend

| Bei der Ermittlung der Privatnutzung eines betrieblich genutzten Fahrzeugs wird oft die Ein-Pro-
zent-Regel angewandt. Das heißt: Der Privatanteil wird mit monatlich 1 % des Bruttolistenpreises 
des Pkw im Zeitpunkt der Erstzulassung ermittelt. Bislang war offen, welcher Listenpreis heranzu-
ziehen ist, wenn mehrere Preislisten vorliegen. Dies hat der Bundesfinanzhof nun geklärt: Der 
Preis ist laut allgemein zugänglicher Liste und nicht nach einer eventuell vorliegenden besonderen 
Herstellerliste zu bestimmen. |

�◼ Sachverhalt

Ein Taxiunternehmer nutzte einen Pkw nicht nur 
für sein Gewerbe, sondern  auch für private Zwe-
cke. Die Privatnutzung versteuerte er nach der 
Ein-Prozent-Regel. Der Unternehmer legte den 
Bruttolistenpreis von 37.500 EUR aus einer vom 
Hersteller herausge ge benen Preisliste für Taxen 
und Mietwagen zugrunde. 

Das Finanzamt war jedoch der Ansicht, dass der 
mithilfe der Fahrzeug-Identifikationsnummer ab-
gefragte höhere Listenpreis von 48.100 EUR her-
anzuziehen sei.

Entgegen der Entscheidung des Finanzgerichts 
Düsseldorf hat der Bundes finanzhof die Sicht-
weise des Finanzamts in der Revision bestätigt. 
Maßgeblich ist derjenige Listenpreis, zu dem 
ein Steuerpflichtiger das Fahrzeug als Privat-
kunde erwerben kann.

MERKE | Das Urteil ist für alle Sonderpreislisten 
mit Rabatten relevant, die ein Fahrzeughersteller 
bestimmten Berufsgruppen gewährt. 

Quelle | BFH-Urteil vom 8.11.2018, Az. III R 13/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 207552

GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Verwaltung äußert sich zu nachträglichen Anschaffungskosten 
auf die Beteiligung

| Durch das seit dem 1.11.2008 geltende „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen (kurz: MoMiG)“ wurde das Eigenkapitalersatzrecht aufgehoben. Inzwi-
schen gibt es bereits erste Entscheidungen zur steuerlichen Berücksichtigung ausgefallener Finanzie-
rungshilfen eines GmbH-Gesellschafters, in denen der Bundesfinanzhof eine Neuorientierung vorge-
nommen hat. Der neuen Rechtsprechung hat sich die Finanzverwaltung nun angeschlossen. |

Alte und neue Rechtslage  
im Überblick

Gewährte ein Gesellschafter „seiner“ GmbH 
aus dem Privatvermögen ein Darlehen, führte 
der Ausfall nach der bisherigen Rechtspre-
chung zu nachträglichen Anschaffungskosten 
auf die Beteiligung. Voraussetzung war, dass 
die Hingabe des Darlehens durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst war. Entscheidend 
war insoweit, ob die Finanzierungshilfe eigen-
kapitalersetzend war.

Die Beurteilung als nachträgliche Anschaffungs-
kosten war bzw. ist insoweit vorteilhaft, als sich 
dadurch ein etwaiger Veräußerungs- oder Auf-
lösungsgewinn vermindert oder ein entspre-
chender Verlust erhöht. Bei der Höhe wurden 
jedoch mehrere Fälle unterschieden. Danach 
konnte der Nennwert des Darlehens angesetzt 
werden; im „schlechtesten Fall“ aber sogar ein 
Wert von 0 EUR.

Durch das MoMiG wurde das Eigenkapitaler-
satzrecht dereguliert. Ein Darlehen ist nach 
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den Vorschriften des MoMiG zu behandeln, 
wenn 

�� das Insolvenzverfahren bei einer GmbH nach 
dem 31.10.2008 eröffnet wurde oder 

�� Rechtshandlungen, die nach § 6 des Anfech-
tungsgesetzes (AnfG) der Anfechtung unter-
worfen sind, nach dem 31.10.2008 vorgenom-
men wurden.

Die Neuregelung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Gesellschafterdarlehen – mit Aus-
nahme der durch das Sanierungsprivileg und 
das Kleinanlegerprivileg begünstigten Darle-
hen – in der Insolvenz nachrangig sind und eine 
Rückzahlung innerhalb eines Jahres vor Stel-
lung des Insolvenzantrags angefochten werden 
kann. Infolgedessen wird nicht mehr zwischen 
kapitalersetzenden und übrigen Gesellschaf-
terdarlehen unterschieden.

Neue Rechtsprechung des  
Bundesfinanzhofs

Bei der Ermittlung nachträglicher Anschaf-
fungskosten nach neuem Recht ist auf den Be-
griff der Anschaffungskosten nach § 255 des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) abzustellen. 

Nachträgliche Anschaffungskosten liegen 
demzufolge nur noch dann vor, wenn die Auf-
wendungen des Gesellschafters nach handels- 
und bilanzsteuerrechtlichen Grundsätzen zu 
einer offenen oder verdeckten Einlage in das 
Kapital der Gesellschaft führen. Dies gilt ins-
besondere für

�� Nachschüsse im Sinne der §§ 26 ff. des Geset-
zes betreffend die Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbHG),

�� sonstige Zuzahlungen nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 
HGB (insbesondere Einzahlungen in die Ka-
pitalrücklage),

�� Barzuschüsse oder

�� den Verzicht auf eine noch werthaltige For-
derung.

Beachten Sie | Aufwendungen aus Fremdka-
pitalhilfen wie der Ausfall eines Darlehens oder 
der Ausfall mit einer Bürgschaftsregressforde-
rung führen demgegenüber grundsätzlich nicht 
mehr zu Anschaffungskosten der GmbH-Betei-
ligung.

MERKE | Etwas anderes kann sich ergeben, 
wenn die vom Gesellschafter gewährte Fremdka-
pitalhilfe wegen der vertraglichen Abreden mit 
der Zuführung einer Einlage in das Gesellschafts-
vermögen wirtschaftlich vergleichbar ist. Dies 
kann der Fall sein bei einem Gesellschafterdarle-
hen, dessen Rückzahlung auf Grundlage der von 
den Beteiligten getroffenen Vereinbarungen (wie 
beispielsweise der Vereinbarung eines Rangrück-
tritts) im Wesentlichen denselben Voraussetzun-
gen unterliegt wie die Rückzahlung von Eigenka-
pital. In einem solchen Fall kommt dem Darlehen 
auch bilanzsteuerrechtlich die Funktion von zu-
sätzlichem Eigenkapital zu. 

Die rein gesellschaftsintern wirkende Umglie-
derung einer freien Gewinnrücklage in eine 
zweckgebundene Rücklage führt gleichfalls 
nicht zu nachträglichen Anschaffungskosten 
auf den Geschäftsanteil des veräußernden Ge-
sellschafters.

Schreiben der Finanzverwaltung und 
Vertrauensschutz

Das Bundesfinanzministerium hat sich der vor-
genannten Rechtsprechung nun angeschlos-
sen. Auch die vom Bundesfinanzhof getroffene 
Vertrauensschutzregelung hat die Finanzver-
waltung übernommen. 

Beachten Sie | Aus Gründen des Vertrauens-
schutzes hat der Bundesfinanzhof in seiner 
Entscheidung vom 11.7.2017 die Anwendung der 
bisherigen Grundsätze für weiter anwendbar 
erklärt, wenn die Finanzierungshilfe vor dem 
Tag der Veröffentlichung dieses Urteils (das war 
der 27.9.2017) geleistet wurde oder eigenkapi-
talersetzend geworden ist. 

Beachten Sie | Das Bundesfinanzministerium 
ist hier sogar noch etwas großzügiger. Denn es 
bezieht Fälle bis einschließlich des 27.9.2017 
ein. Insoweit ist aus Vertrauensschutzgründen 
also weiterhin das Schreiben des Bundesfi-
nanzministeriums vom 21.10.2010 anzuwenden.

Offene Fragen

Die Finanzverwaltung hat sich der neuen Recht-
sprechung zu Finanzierungshilfen als nachträg-
liche Anschaffungskosten auf die GmbH-Beteili-
gung angeschlossen. Dies ist zu begrüßen, da 
nun insoweit Rechtssicherheit besteht.
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Der Zeitpunkt der Verwaltungsanweisung kam 
jedoch überraschend. Denn es sind noch einige 
Verfahren zu dieser Thematik anhängig. Daher 
wurde erwartet, dass die Verwaltung diese Ent-
scheidungen zunächst abwarten und sich dann 
(umfassend) äußern würde. 

So ist beispielsweise derzeit noch nicht explizit 
geklärt, wie ein Rangrücktritt (vgl. hierzu die 
Ausführungen im MERKE-Kasten) ausgestaltet 
sein muss. Zudem hat das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg eine Vertrauensschutzrege-
lung kritisiert und allein auf das Inkrafttreten 
des MoMiG (am 1.11.2008) abgestellt. 

Kurzum: Bis alle strittigen Punkte geklärt sind, 
wird es wohl noch etwas dauern. Bis dahin 
müssen Gesellschafter von Kapitalgesellschaf-
ten die weitere Entwicklung abwarten.

Quelle | BMF-Schreiben vom 5.4.2019, Az. IV C 6 - S 

2244/17/10001, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 208388; BFH-Ur-

teil vom 11.7.2017, Az. IX R 36/15; BFH-Urteil vom 6.12.2017, Az. IX 

R 7/17; BFH-Urteil vom 20.7.2018, Az. IX R 5/15; FG Berlin-Bran-

denburg, Urteil vom 13.12.2018, Az. 3 K 3207/17, Rev. BFH Az. IX 

R 1/19 

PERSONENGESELLSCHAFTEN UND DEREN GESELLSCHAFTER

Grundstücksunternehmen: Positive Entscheidung zur  
Gewerbesteuer-Kürzung

| Unterliegt eine grundstücksverwaltende Gesellschaft nur kraft ihrer Rechtsform der Gewerbesteuer, 
kann sie die erweiterte Kürzung bei der Gewerbesteuer auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie an 
einer rein grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt ist. 
Dies hat der Große Senat des Bundesfinanzhofs entschieden. |

Hintergrund

Nach § 9 Nr. 1 S. 1 des Gewerbesteuergesetzes 
(GewStG) ist der Gewerbeertrag um 1,2 Prozent 
des Einheitswerts des zum Betriebsvermögen 
des Unternehmers gehörenden und nicht von 
der Grundsteuer befreiten Grundbesitzes zu 
kürzen (pauschale Kürzung). 

Soweit sich Gesellschaften allerdings auf die 
Verwaltung und Nutzung ihres eigenen Grund-
besitzes beschränken, ist der daraus erwirt-
schaftete Gewinn durch den Tatbestand der so-
genannten erweiterten Kürzung in diesem Um-
fang vollständig von der Gewerbesteuer ausge-
nommen.

Beachten Sie | Die Regelung bezweckt, die Ge-
werbesteuerbelastung der nur kraft ihrer 
Rechtsform gewerbesteuerpflichtigen Gesell-
schaften derjenigen von Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften anzugleichen, die 
sich nur mit der Verwaltung von Grundvermö-
gen befassen und damit nicht gewerbesteuer-
pflichtig sind.

�◼ Sachverhalt

Eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG war 
an einer rein vermögensverwaltenden GbR be-
teiligt. Diese GbR war wiederum Eigentümerin 
einer Immobilie. Die GmbH & Co. KG machte für 
ihre aus der Beteiligung an der GbR bezogenen 
anteiligen Mieterträge die erweiterte Kürzung 
bei der Gewerbesteuer geltend. Das Finanzamt 
lehnte dies ab, weil die Beteiligung an der GbR 
kein eigener Grundbesitz der GmbH & Co. KG 
sei, sondern Grundbesitz der GbR. 

Der IV. Senat des Bundesfinanzhofs war der An-
sicht, dass das Eigentum einer vermögensver-
waltenden Personengesellschaft den hinter ihr 
stehenden Gesellschaftern (steuerrechtlich) an-
teilig zuzurechnen sei. Ein im zivilrechtlichen 
Eigentum der Personengesellschaft stehendes 
Grundstück sei daher eigener Grundbesitz der 
Gesellschafter der GbR.

An einer entsprechenden Entscheidung sah sich 
der IV. Senat aber durch ein anderslautendes Ur-
teil des I. Senats aus 2010 gehindert. Daher rief er 
den Großen Senat zur Klärung an. 
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Pflanzenlieferungen für eine neue Gartenanlage  
mit 19 % zu versteuern

| Dass es im Steuerrecht auf den jeweiligen Einzelfall ankommt, musste jüngst ein Garten- und Land-
schaftsbaubetrieb vor dem Bundesfinanzhof erfahren. Danach bildet die Lieferung von Pflanzen mit den 
damit im Zusammenhang stehenden Gartenbauarbeiten eine einheitliche komplexe Leistung, wenn auf 
der Grundlage eines Gesamtkonzepts eine Gartenanlage geschaffen wird. Ein ermäßigter Umsatzsteu-
ersatz (7 %) für die Pflanzen scheidet folglich aus. |

Nach einer früheren Entscheidung des Bundes-
finanzhofs können zwar jeweils selbstständige 
Leistungen vorliegen, wenn der Betreiber einer 
Baumschule auf Wunsch eines Teils seiner Kun-
den auch das Einpflanzen der dort gekauften 
Pflanzen übernimmt. Denn dann geht weder die 
sonstige Leistung des Einpflanzens (19 % USt) in 
der Pflanzenlieferung (7 % USt) noch die Pflan-
zenlieferung in dieser sonstigen Leistung auf. 

Eine andere Beurteilung ergibt sich, wenn unter 
Verwendung von Pflanzen auf der Grundlage 
eines Gesamtkonzepts etwas selbstständiges 
„Drittes“ im Sinne einer gärtnerischen Anlage 
geschaffen wird. Die Pflanzenlieferungen sind 
dann zwar keine (untergeordnete) Nebenleis-
tung zu den Gartenbauarbeiten als Hauptleis-
tung. Vielmehr liegt eine einheitliche Leistung 
vor, da durch die Kombination der Pflanzenliefe-

rungen (Büsche, Sträucher, Bäume, Rasen) mit 
den Gartenbauarbeiten etwas Eigenständiges, 
Neues geschaffen wurde.

MERKE | Dass die gartenbaulichen Arbeiten 
und die Pflanzenlieferungen in getrennten Ver-
trägen und zeitversetzt vereinbart und durchge-
führt wurden, ändert daran nichts. Für die Ab-
grenzung (einheitliche versus getrennte Leis-
tung) kommt es nämlich nicht entscheidend  
darauf an, ob die Leistungen formal in einem 
einheitlichen oder in mehreren getrennten Ver-
trägen vereinbart wurden.

Quelle | BFH-Urteil vom 14.2.2019, Az. V R 22/17, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 208237; BFH-Urteil vom 25.6.2009, Az. V R 

25/07

Der Große Senat des Bundesfinanzhofs hat sich 
der Auffassung des IV. Senats angeschlossen. 
Einer grundstücksverwaltenden, nur kraft ihrer 
Rechtsform der Gewerbesteuer unterliegenden 
Gesellschaft ist die erweiterte Kürzung nicht 
deshalb zu verwehren, weil sie an einer rein 
grundstücksverwaltenden, nicht gewerblich 
geprägten Personengesellschaft beteiligt ist.

Der Große Senat stellte u. a. heraus, dass die er-
weiterte Kürzung gleich zweifach begrenzt ist: 

�� Die Tätigkeit muss sich ausschließlich auf  
eigenen Grundbesitz und eigenes Kapital-
vermögen erstrecken. 

�� Zum anderen gibt es eine Begrenzung in Art, 
Umfang und Intensität der ausgeübten Tätig-
keit. Das bedeutet: Es darf ausschließlich die 
Nutzung oder Verwaltung des vorgenannten 
Vermögens erfolgen.

Was unter eigenem Grundbesitz im Sinne der 
erweiterten Kürzung zu verstehen ist, ist ausle-
gungsbedürftig. Aber mit Blick auf die Syste-
matik des GewStG ist die Norm dahin gehend 
auszulegen, dass eigener Grundbesitz der zum 
Betriebsvermögen des Unternehmers gehö-
rende Grundbesitz ist. 

Ferner sind die Grundsätze der Bruchteilsbe-
trachtung anzuwenden, sodass der gesamthän-
derisch in einer vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft gebundene Grundbesitz im Um-
fang der Beteiligung zugleich anteilig eigener 
Grundbesitz im Sinne dieser Norm ist.

Quelle | Großer Senat des BFH, Beschluss vom 25.9.2018, GrS 

2/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 207963; BFH, PM Nr. 16 

vom 27.3.2019; BFH-Urteil vom 19.10.2010, Az. I R 67/09
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ARBEITGEBER

Praktikum mit Unterbrechung: Kein Anspruch auf Mindestlohn
| Nach dem Mindestlohngesetz haben Praktikanten keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindest-
lohn, wenn sie das Praktikum zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme 
eines Studiums leisten und es eine Dauer von drei Monaten nicht übersteigt. In einem vom Bundes-
arbeitsgericht (BAG-Urteil vom 30.1.2019, Az. 5 AZR 556/17) entschiedenen Fall verlangte die Prakti-
kantin den gesetzlichen Mindestlohn, weil die Höchstdauer überschritten worden sei. Nach Auffas-
sung des Gerichts sind aber Unterbrechungen innerhalb des zeitlichen Rahmens möglich, wenn  
– wie im entschiedenen Streitfall – die Praktikantin hierfür persönliche Gründe hat und die einzel-
nen Abschnitte zusammenhängen. |

ARBEITGEBER

Sensibilisierungswoche führt zu Arbeitslohn

| Mit der Teilnahme an einer Sensibilisierungswoche wendet der Arbeitgeber seinen Arbeitneh-
mern Arbeitslohn zu. Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs kommt aber (unter den Voraus-
setzungen des § 3 Nr. 34 Einkommensteuergesetz) für Leistungen des Arbeitgebers zur betriebli-
chen Gesundheitsförderung eine Steuerbefreiung von bis zu 500 EUR in Betracht. |

�◼ Sachverhalt

Das Gesamtkonzept eines einwöchigen Semi-
nars wurde vom Arbeitgeber mitentwickelt und 
sollte dazu dienen, die Beschäftigungsfähigkeit, 
Leistungsfähigkeit und Motivation der Beleg-
schaft zu erhalten. Dabei wurden grundlegende 
Erkenntnisse über einen gesunden Lebensstil 
vermittelt. 

Die Kosten für die allen Mitarbeitern offenste-
hende Teilnahme trug (mit Ausnahme der Fahrt-
kosten) der Arbeitgeber. Für die Teilnahmewoche 
mussten die Arbeitnehmer ein Zeitguthaben 
oder Urlaubstage aufwenden.

Die Zuwendung der Sensibilisierungswoche 
führt nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs zu 
Arbeitslohn, da es sich um eine allgemein ge-
sundheitspräventive Maßnahme auf freiwilli-
ger Basis handelte. 

Beachten Sie | Demgegenüber können Maß-
nahmen zur Vermeidung berufsspezifischer 
Erkrankungen im ganz überwiegenden eigen-
betrieblichen Interesse des Arbeitgebers liegen 
und daher keinen Arbeitslohn darstellen. 

Quelle | BFH-Urteil vom 21.11.2018, Az. VI R 10/17, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 207948; BFH, PM Nr. 18 vom 27.3.2019 

UMSATZSTEUERZAHLER

Vorsteuervergütungsverfahren: Anträge bis 30.9.2019 stellen

| Die EU-Mitgliedstaaten erstatten inländischen Unternehmern unter bestimmten Bedingungen die dort 
gezahlte Umsatzsteuer. Ist der Unternehmer im Ausland für umsatzsteuerliche Zwecke nicht registriert, 
kann er die Beträge durch das Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. Die Anträge für 2018 sind 
bis zum 30.9.2019 über das Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern zu stellen. Weitere Einzel-
heiten erfahren Sie unter www.iww.de/sl1642. |
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 06/2019
| Im Monat Juni 2019 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuer (Monatszahler): 11.6.2019

�� Lohnsteuer (Monatszahler): 11.6.2019

�� Einkommensteuer (vierteljährlich): 11.6.2019

�� Kirchensteuer (vierteljährlich): 11.6.2019

�� Körperschaftsteuer (vierteljährlich): 11.6.2019

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
14.6.2019. Es wird an dieser Stelle nochmals da-
rauf hingewiesen, dass diese Zahlungsschon-
frist ausdrücklich nicht für Zahlung per Scheck 
gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Juni 2019 
am 26.6.2019.

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2019 bis 
zum 30.6.2019 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.7.2018 bis 31.12.2018 -0,88 Prozent

vom 1.1.2018 bis 30.6.2018 -0,88 Prozent

vom 1.7.2017 bis 31.12.2017 -0,88 Prozent

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent


